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— Z92 —

sey und auf guten Gründen beruhe, glaubt Ihre Fin.
Commißion, daß es das Beste sty, von ferner» Emla.
dangen abzustehen und die vorhabende Arbeit bloß der

aus der Mitte des gesetzgeb. Raths erwählten Coinmißion
zu übertragen; dieselbe dann aber noch mit einein drit-
len Mitglieds zu vermehren.

Sollten Sie B. G. diesen Gedanken beypflichten, so

würbe dieser Commißion sofort die Weisung zu ertheilen

styn, unverzüglich Hand ans Werk zu legen, und den

Ansang ihrer Arbeiten damit zu machen, daß sie den

Plan, nach welchem sie zu arbeiten gedenke, abfasse und

vorlege, und dabey auch der Hülfsmittel erwähne, der
sie nöthig zu haben vermeynen wird, sie bestehen nun
m einer gewissen Anzahl untergeordneter Arbeiter, in
Geld oder sonst in etwas anderm.

II. Gencralrechnung von 1798.
Sie hatten B G. die Ihnen in 4 Tabellen vorgeleg.

ten Auszüge, die man keineswegs Rechnungen heisscn

kann, nicht genugthuend gefunden, theils weil sie gar
zu summarisch sind, theils denn auch, weil sie keinen

bestimmten Beylagen rufen. Der Voll;. Rath bemerkt

nun darauf, nach seiner Meynung bestehe eine General-
Slaatsrcchnnng eben in einem solchen gedrängten Aus-
zuge aus sämtlichen Unterrechnu^.n, und was die

Beylagen betreffe, so wären eben riefe hinwieder auch

gehörig belegte Untcrrechnunaen, die Beylagen der

Generalrechnung, und alle diese könnten von der Unter-
suchungS-Commißioi: eingesehen werden.

Ihrer Finanz-Commißion scheint aber nicht, daß diese

Antwort, ganz befriedigend seyn sollte. Eibe General-

rcchiniiig kann zwar freylich «n kein zu großes Detail
emtrctten; allein sie kann l och auch zu summarisch seyn.

So hielt die bereits paßirte Staats- oder êcha'tzkàm.

merrechnung von 1798, ein schikiichcs Mittel und jezt

das Gleiche zu fordern, wird doch nicht nnbitlig seyn.

Damals wurden nemlich mit der Haupkrcchnung selbst

noch die besondern Rechnungen der Ministerien u. s. w.
oder doch Auszüge aus denselben mit vorgelegt, woraus
man doch einigermass n die Verwendung der in der

HauplrechrMng nur summarisch ausgcstzte Summen
abnehmen mochte.

(Die Fortsetzung folgt.)

Wahlen der Cantonsdeputirten in die allge-
meine helvetische Tagsatzung.

l. August iLor.
Cantor. Base l.

B. Volljichungseat) S ch m i d.

B. Verwalter St eh lin.
— Verwalcunzs - Präsident W iela « d.

Canton S 0 l 0 th u rn.
— H erme ncg ild A rreg er, ehm. Altratü.
<— Cone. M u n z i n ger, Salzfackor von Osten.
—' Amanz Gluz, Regiemngsstatlhallcr.

Canton Frey burg.
— Pet toi az, gewesenes Mitglied des Senats.
— Monte nach, Präsident der Munizipalität

von Freyburg.
— D' E gli se, Ncgierungsstatthalter.
— Barras, gew. Mitgl. des Senats.

Canton Aargau.
B. Vollz. Rath Zimmer mann von Brngg.
— Lü scher, Mitglied des gesetzgeb. Raths.
— Weber, Alcregierungsstatth. v. Bremzartcn.
— Rengger, Minister des Innern.
-- Gauch, Bezirkörichtcr von Bettweil.
— Nothplez, Finanzministcc.

Canton Luzcrn.
B. Kruß, Mitglied des gesetzgeb. Raths.
—> Krau er, Exstnator.
— M oser,
— Z i hlm a » n, Cantonêrichter.
— Balthasar, — —

Canton U n l e r w a I d c n.

B. Ni dvd. Vonftüc, Obcreinnchmer.

Canton Leman.
B. Muret, Mitglied des gcsctzg. Rath.
— R e v e t t i, von Merges.
— La fie chere, gew. Mitgl. des Senats.
— P i d 0 ux, gew. öffentlicher Ankläger.

— F agent, gew. Präs. d. CantonStrib.

Correvvn gew. Untcrstalthaitcc.
— S ecre t a n, gew. Mitgl. des gr. Raths.

C a n t 0 n Z ü r i ch.

B. Usteri, M'tgl. des Vollz. NathS. '

— Pfenning er, gewesener Statthalter.
— We g m an n, Cantvnsrirhccr.

— H 0 m b e r g cr, Unterstatthalter.

— W u h r m a n », Mitgl d es qesttzg. Rathes.

— N ellst a b, gew. Mitglied des gr. Raths.

— Sulz er, Präs. des DistriklSger. Wintcrthà
— Tob! er, -- — Zürich.


	Wahlen der Cantonsdeputirten in die allgemeine helvetische Tagsatzung

